
PROTOKOLL 
über die 21. ordentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadt Steyr am Freitag, den 

4. Dezember 1959, im Rathaus, 1. Stock rückwärts, Gemelnderatssltzungssaal, 

Beginn der Sitzung: 16, 00 Uhr 

Offentliche Sitzung 

Anwesend: 

Vorsitzender: 
Bürgermeister Josef Fellinger 

BU rg er meister- s te 11 vertrete r: 
Franz Paulmayr 
Michael Sieberer 

Die Stadträte: 
AltbUrgermeister Ing. Leopold Steinbrecher 
Alois Besendorfer 
Alois Huemer 
August Moser 
Prof. Anton Neumann 
Hans Schanovsky 

Die Gemeinderäte: 
Hans Ebmer 
Anton Hochgatterer 
Josef Hochmayr 
Franz Hofer 
Johann Holzinger 
Margarete Kalss 
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Johann Knogler 
Franz KUpferling 
Erwin Marreich 
Maria Nigl 
Julius Nowak 
Stefanie Pammer 
Leopold Petermair 
Prof. Stefan Radinger 
Ing. Johann Schinko 
Franz Schmidberger 
Ludwig Wabitsch 
Alois Wally 
Leopold Wippersberger 
Johann Zöchling 

Voµt Amte: 
Magistratsdirektor Dr. Karl Enzelmüller 
Rechnungsdirektor Franz Liska 

Protokoll fllhrer: 
VK. Alfred Eckl 
VB. Ilse Schausberger 



TAGESORDNUNG 

Berichterstatter BUrgermehter-Stellvertreter MICHAEL SIEBERER: 

1) 

2) 

F-7361/59 

F-7559/59 

Kohlenhilfsaktion im Winter 1959/60 

Gewährung eines Gemeindezuschusses an besonders bedürftige Sozialrentner zu Weihnachten 
1959 

Berichterstatter B Ur g er m e 1s t er - St e 11 vertrete r F RAN Z PA ULM A Y R: 

3) Bau 4-3684/59 Bau einer RomrllgerbrUcke Uber den Steyrfluß 

4) ÖAG-3860/58 Genehmigung von Mehrkosten fllr die Fassadenrestaurierung des Rathauses 
Wi-Hof 

5) Ha-9055/57 Gewlhrung einer Subvention an die Privatmlldchenhaupuchule Rudigier zum Einbau einer 
Zentralheizung 

Berichterstatter Stadtrat Prof. ANTON NEUMANN: 

6) Ges-7382/59 Erteilung der Genehmigung zur Fllhrung des Steyrer Stadtwappens auf Briefpapier an den 
"Verein zur Förderung der Bundesgewerbeschule in Steyr" 

7) GHJ2-8481/58 Aufstellung von Weihnachubllumen in Mllnichholz und am Tabor 

Berichterstatter Stadtrat HANS SCHANOVSKY: 

8) ÖAG-10248/57 Obemahme der Gaswerksantelle der Österr. Creditinstitut-AG 
Gaswerk 

9) Präs-118/59 

10) Pen-480/59 

Ventllrkte Sonderzahlung 1959 

Einßlhrung einer 3. und 4. Sonderzahlung 

Berichterstatter Gemeinderat Prof. STEFAN ·RA DINGER an Stelle des abwesenden Stadtrates 
Franz Enge: 

11) ÖAG-6291/59 Erlassung einer neuen M~llabfuhrordnung 
MUllabfuhr 

12) Zl. 5186/51 Hentellung einer Beleuchtungsanlage für die Eislauffläche auf dem Sportplatz Rennbahn 

13) Zl. 5186/51 Einbau von Garderoben in den Umkleidekabinen des Sportplatzes Rennbahn 

Berichterstatter Stadtrat ALOIS HUEMER: 

14) Gern XIII- Erlassung einer KanalanschluB-GebUhrenordnung 
7523/55 

15) ÖAG-1839/59 Ausbau des Brunnens VD; Ergänzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 12. 6. 1959 
Wasserwerk 
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Berichters ta t t er Ge m e in der a t Ing • JOHANN SCHI N K O an Stelle des abwesenden Stadtrates 
Vinzenz Ribnitzky: 

16) Bau 2-591/57 Genehmigung eines Tauschvertrages zwischen der Stadtgemeinde Steyr und der Steyr-Daim
ler-Puch-AG 

17) Spa-8147/59 Neuwahl bzw. Wiederwahl von Mitgliedern des Sparkassen-Verwaltungsausschusses 

Berichterstatter Stadtrat ALOIS BESENDORFER: 

18) Ha-8202/59 
Ha-8029/59 

Gewährung von Subventionen an gemeindefremde Kindergärten, Helme und Horte fllr das 
Jahr 1959 

Ha-8322/59 

19) Ha-7829/59 
Ha-7877/59 

Gewährung von Subventionen an die Lehrllngshelme in Steyr fllr das Jahr 1959 

Ha-8321/59 

20) Ha-5661/59 Gewährung eines Kostenbeitrages an die Polizeisportvereinigung Steyr zum Ausbau eines We
ges entlang ihrer Sportplatzumzäunung 

Berichterstatter Stadtrat EMIL SCHACHINGER: 

21) Bau 2-4901/59 Auflassung der öffentlichen Wegparzelle 282/1, KG Hinterberg 

22) Bau 2-2776/55 Auflassung des "Stöchergassls" im Bereiche der öffentlichen Parzellen 1975/2 und 1975/4 -
11, KG Steyr 

Berichterstatter Stadtrat AUGUST MOSER: 

23) Präs-239/58 Erlassung einer Dlenst(Natural) wohnungsordnung fllr die Bediensteten der Stadtgemeinde 
Steyr 

24) Gem-6566/59 
Gem-6950/59 

Gewährung von Ratenzahlungen zur Abstattung von Abgaberückständen an Johann Matzen
berger, Steyr, Neustiftgasse 8 

Bürgermeister Josef PELLINGER: 
Darf Ich Sie zur heutigen Gemeinderatsitzung 

herzlich begrüßen, Die Beschlußfähigkeit Ist festge
stellt. Als Protokollprüfer werden die Herren Gemein
deräte Nowak und Schmldberger vorgeschlagen. 

Entschuldigt sind die Herren Stadträte fnge , Rib
nitzky und Schachinger, sowie die Herren Gemeinde
räte Baumann, Fürst, Jungwlrth und Stahlschmidt. 

Wir gehen nun in die Tagesordnung ein. Darf Ich 
Herrn Vizebürgermeister Sieberer bitten: 

Berichterstatter Bürgermeister-Stellver
treter MICHAEL SIEBERER: 
Sehr geehrte Damen und Herren: 

Der erste Antrag lautet: 

1) F-7361/59 
Kohlenhilfsaktion im Winter 1959/60. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

1. Zur Durchführung einer Kohlenhilfsaktion im Win
ter 1959/60 fUr hilfsbedürftige Familien und Ein
zelpersonen wird fllr d«;n Ankauf von 375 t Wolfs
egg-Traunthal Llgnltbraunkohle der Betrag von 

S 158 626, --
(Schilling elnhundertfUnfzlgachttausendsechshun
dertzwanzlgfünf) bei derVP 449-51 oH freigegeben. 

2. Die Durchführung der Kohlenhilfsaktion obliegt der 
Maglstratsabtellung V unter Approbation des ge
melnderätllchen Fürsorgereferenten, 

3, Wegen des bevorstehenden Einbruches der kalten 
Jahreszeit wird gern. t 51, Abs. 3 des Gemeinde
statutes fUr die Stadt Steyr die Maglstratsabtellung V 
beauftragt, die notwendige Kohlenbestellung wie 
folgt vorzunehmen: 
150, - t Pa. Konsumgenossenschaft Steyr 
97, 5 t Steyrer-Kohlenvertrieb 
97, 5 t Pa. Weichseldorfer, Steyr 
~ Pa. Johann Grabner, Steyr 
375,-t 

Ich ersuche um Annahme dieses Antrages. 
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Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Stimmen Sie diesem Antrag zu? Es erhebt sich 

keine Gegenstimme. 

Bürgermeister - S te 11 vertre ter MICHAEL 
SIE BE RE R: 

Ein weiterer Antrag des Stadtrates beschäftigt 
sich mit 

2) F-7559/59 
Gewährung eines Gemeindezuschusses an besonders 
bedürftige Sozialrentner zu Weihnachten 1959. 

Der Sinn dieses Antrages ist, daß fUr Personen mit 
einer Rente bis zu S 1 000, -- der Zuschuß von S 30, -
auf S 60, --, und für solche mit einer Rente zwischen 
S 1 000, -- bis S 1 300, -- auf S 40, -- erhöht werden 
soll. Dies gilt für Personen, die keine Angehörigen ha
ben, die helfen könnten. 

Der Antrag des Stadtrates lautet: 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Unter der Voraussetzung, daß aus Heimathilfe
mitteln für die Aktion •unterstUtzung besonders be
dürftiger Sozialrentner zu Weihnachten 1959• S 55 000 
zur Verfügung stehen, werden hiezu aus Gemeindemit
teln weitere S 30 000, -- als außerplanmäßige Ausga
be ausVP 449-53 zur Verfügung gestellt.Die Deckung 
ist aus Mehreinnahmen bei den allgemeinen Deckungs
mineln zu nehmen. 

Ich ersuche ebenfalls um Annahme dieses Antra
ges. 

B0rgermeister Josef FELLINGER: 
Wünscht zu diesem Antrag jemand das Wort? 

Dies ist nicht der Fall. Ich darf somit Ihre Zustim
mung annehmen. 

Bine Herr Vizebürgermeister Paulmayr! 

Ber ich tersta tter Bürger meister-Stell ver
tre ter FRANZ PA ULMA YR: 

3) Bau 4-3684/59 
Bau einer Rostträgerbrücke über den Steyrfluß. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 
1. Der Bau einer Rostträgerbrücke über den Steyrfluß 

im Zuge der Schwimmschulstraße nach Maßgabe 
des Leistungsverzeichnisses vom 20. August 1959 
mit einem Kostenaufwand von ca. 
:~ - S ·3 "500 000, --

(Schilling dreimillionenfünfhunderttausend) wird 
grundsätzlich genehmigt. 

2. Zur Deckung des Baukostenbedarfes im Jahre 1959 
wird hierauf der Betrag von 

S 300 000, --
(Schilling dreihunderttausend) bei VP 668-92 aoH 
freigegeben. 

Weitere freigaben haben gesondert, je nach dem 
künftigen Jahresbedarf, noch zu erfolgen. 

3. Mit der Bauausführung ist die Firma Zwettler auf 
Grund des Anbotes vom 14. 10. 1959 zum Anbots
preis von S 2 880 000, -- zu betrauen. Ihr ist gegen 
Nachweis eventueller durch Hochwasser erwachse
ner Mehrkosten über den Zuschlagpreis hinaus bis 
S 129 120, -- ein Mehrpreis zu zahlen, 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Stimmen Sie diesem Antrag zu? Dies iu der Fall. 

Dankeschön. 

Bürger meister- S te 11 vertrete r 
PAULMA YR: 

4) ÖAG-3860/58 
St. Wi-Hof 

FRANZ 

Genehmigung von Mehrkosten für die Fassadenre
. staurierung des Rathauses. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Zur Begleichung der Mehrkosten für die Fassa
denrestaurierung am Rathaus durch den akad. Bildhauer 
Hans Schmidinger, Linz, wird der Betrag von 

S 14 761, 47 
(Schilling vierzehntausendsiebenhundertsechzigeins 
47/loo) als außerplanmäßige Ausgabe bei der VP 01-
95 aoH bewilligt. 

Hievon ist ein Betrag von S 564, 90 als Gegenfor
derung der Gemeinde Steyr zur Deckung des Zahlungs
auftrages des Städtischen Wirtschaftshofes vom 28. 11. 
1956 abzuziehen. 

Die Bedeckung ist aus Rücklagen zu nehmen. 
Damit ist die Bürgermeisterverfügung vom 24. 

11. 1959 genehmigt. 

Schließlich habe ich Ihnen noch folgenden An
trag vorzubringen: 

5) Ha-9055/57 
Gewährung einer Subvention an die Privat-Mäd
chenhauptschule Rudigier zum Einbau einer Zen
tralheizung. 

Antrag des Stadtrates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Der Priv. Mädchenhauptschule Rudigier der 
Kreuzschwestern wird zum Einbau einer Zentralhei
zung in ihrem Schulgebäude eine Subvention von 

S 25 000, --
(Schilling zwanzigfUnftausend) als außerplanmäßige 
Ausgabe bei VP 21-55 oH bewilligt. 

Die Deckung ist durch Mehreinnahmen an öffent
lichen Haushaltsmitteln zu nehmen. 

Bürgermeister JOSEF FELLIN GER: 
Sind Sie mit diesen Anträgen ebenfalls einver

standen? Danke. Darf ich nun Herrn Prof. Neumann 
um seinen Vortrag bitten! 
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Berichterstatter Stadtrat Prof. ANTON 
NEUMANN: 
Meine Damen und Herren: 

Die FUhrung des Stadtwappens auf dem Briefpa
pier von Vereinen usw. ist an die Zustimmung .des Ma
gistrates bzw. des Gemeinderates gebunden. Es liegt 
Ihnen diesbezUglich ein Antrag des Stadtrates vor: 

6) Ges-7382/59 
Erteilung der Genehmigung zur FUhrung des Steyrer 
Stadtwappens auf Briefpapier an den "Verein zur 
Förderung der Bundesgewerbeschule in Steyr•. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Verein zur Förderung des von der Bundesge

werbeschule in Steyr heranzubildenden Nachwuchses 
wird auf Ansuchen vom 25. 9. 1959 gegen jederzeiti
gen Widerruf bewilligt, das Stadtwappen auf seinem 
Briefpapier zu verwenden. 

Ich bitte um die Annahme. 

Mein weiterer Antrag betrifft: 

7) GHJ 2-8481/58 
Aufstellung von Weihnachtsbäumen in MUnichholz 
und am Tabor. 

Wie den Damen und Herren bekannt ist, werden 
zu Weihnachten immer Weihnachtsbäume aufgestellt. 
Diesmal sollen außer am Stadtplatz auch noch in MU
nichholz und am Tabor Weihnachtsbäume aufgestellt 
werden. 

Es liegt Ihnen daher folgender Antrag des Stadt
rates vor: 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
FUr die Herstellung der Elektroinstallation zur 

Aufstellung ~on je 1 Weihnachtsbaum 
a) in MUnichholz, Ecke Sebek- - Karl--Punzer-Straße 

und 
I:!) am Tabor vor dem Taborrestaurant 
wird der Betrag von 

S 26 000, --
(Schilling zwanzigsechstausend) als Uberplanmäßige 
Ausgabe bei der VP 34-50 oH bewilligt. 

Die Bedeckung ist aus Mehreinnahmen an ordent
lichen Haushaltsmitteln zu nehmen. 

Mit der Elektroinstallation samt Lieferung des 
Elektromaterials ist die Firma Elektrobau-AG, Steyr, 
auf der Basis der Anbote vom 21.11.1958 zu betrauen. 

Ich bitte um Annahme. 

BUrgermeister JOSEF FELLINGER: 
WUnscht zu diesem Tagesordnungspunkt jemand 

das Wort? Dies ist nicht der Fall. Ich nehme daher Ih
re Zustimmung an. 

Bitte Herr Stadtrat Schanovsky: 

Berichterstatter Stadtrat HANS SCHA
NOVSKY: 

Sehr geehner Gemeinderat: 
Sie wissen, daß im Jahre 1953 der Betrieb des 

Gaswerkes von einer Venorgungsgesellschaft, die die 
Stadtgemeinde mit der österreichischen Credltinstltut
AG gegrUndet hat, übernommen wurde. Damals waren, 
nachdem das Gaswerk deutsches Eigentum war, unge
klärte Verhältnisse und erst der Staauvertrag Im Jahre 
1955 hat hier Klarheit geschaffen. Nachdem nun der 
zweite Partner ausscheiden will, müssen wir die Ge
schäftsanteile übernehmen. Diesbezüglich liegt Ihnen 
nun folgender Antrag des Finanz- und Rechuausschus
ses vor: 

8) ÖAG-10248/57 
Übernahme der 'Gaswerksanteile der Österr. Cre
ditinstitut-AG. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Im Zuge des Ausscheidens der österreichischen

Credit-Instltut-AG als Gesellschafterin aus der Gas
versorgungs-GesmbH Steyr wird der Übernahme Ihres 
Geschäfuantelles an der Gasvenorgungsgesellscbaft 
durch die Stadtgemeinde Steyr zu einem Obemahrns
prels von 

S 600 000, --
(Schilling sechshunderttausend) samt allen damit ver
bundenen Rechten und Verbindlichkeiten zugestimmt. 

Zu diesem Zwecke werden ein Betrag von 
s 250 000, -- bei VP 911-880 oH 1959 und ein Betrag 
von S 350 000, -- bei VP 87-88 aoH 1959 freigegeben. 

Ich bitte um Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Wünscht zu diesem Antrag jemand das Won? 

Dies Ist nicht der Fall. Ich nehme daher lbr Einver
ständnis an und bitte Herrn Stadtrat Schanovsky fon
zusetzen. 

Stadtrat HANS SCHANOVSKY: 
Sie wissen, daß die Bundesangestellten im Zuge 

der Verhandlungen eine ventärkte Sonderzahlung er
halten. Auch an die aktiven Maglstratsbedlensteten 
soll eine einmalige Vergütung für Mehrdlenstleistun· 
gen erfolgen. 

Der Stadtrat hat sich mit dieser Angelegenheit 
befaßt und stellt an Sie folgenden Antrag: 

9) Präs-118/59 
Ventärkte Sonderzahlung 1959. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die zweite Sonderzahlung fUr das Jahr 1959 wird 

um 30 ~ des Grundgehaltes und 50 ._, der Familienzu
lagen verstärkt. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Sind Sie mit diesem Antrag einventanden? 
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Dankesc;hön. 

Stadtrat HANS SCHANOVSKY: 
Im Zuge der Gehaltsregelungen für die Gemein

debediensteten ist nunmehr auch eine Vereinbarung 
getroffen worden zur Einführung der 3. und 4. Sonder
zahlung = 14. Monatsgehalt. 

Der Finanz- und Rechtsausschuß, der sich mit 
dieser Angelegenheit beschäftigt hat, stellt daher an 
Sie folgenden Antrag: 

10) Pers-480/59 
Einführung einer 3, und 4. Sonderzahlung. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Bestimmungen des Art. I der 2. Gehaluge

setznovelle, mit deren Gesetzwerdung In Kürze zu 
rechnen Ist, sind ab 1. 1. 1960 auf die Bediensteten 
de1 Magistrates Steyr sinngemäß anzuwenden. Diese 
Bestimmungen lauten: 

1. 1 3 Abs. 3 hat zu lauten: 
•es) Außer den MonaubezUgen gebührt dem Be

amten für jedes Kalendervierteljahr eine Sonderzah
lung in der Höhe von 50 v.H. des Monatsbezuges, der 
ihm fUr den Monat der Auszahlung zusteht. Steht ein 
Beamter während des Kalendervierteljahres, für das 
die Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen im 
Genuß des vollen Monatsbezuges, so gebührt ihm als 
Sonderzahlung nur der entsprechende Tell. Als Monat 
der Auszahlung gilt bei Ausscheiden aus dem Dienst
stand jedenfalls der Monat des Ausscheidens aus dem 
Diensutand. " · 

2. f 7 Abs. 2 hat zu lauten: 
"(2) Die fUr das erste Kalendervierteljahr gebüh

rende Sonderzahlung ist am 1. März, die fUr das zwei
te Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung am 
1. Juni, die für das dritte Kalendervierteljahr gebüh
rende Sonderzahlung am 1. September und die für das 
vierte Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung 
am 1. Dezember auszuzahlen. Sind diese Tage keine 
Arbeiutage, so ist die Sonderzahlung am vorhergehen
den Arbeitstag auszuzahlen. 

Scheidet ein Beamter vor Ablauf eines Kalender
vieneljahres aus dem Dienstverhälmis aus, so ist die 
Sonderzahlung binnen einem Monat nach Beendigung 
des Dienstverhl!lmisses auszuzahlen. Wird ein Beamter 
in den Ruhestand versetzt, so ist eine ihm allenfalls 
für die Zeit des Dienststandes noch gebührende Sonder
zahlung (§ 3 Abs. 3 zweiter Satz) zusammen mit der 
nächsten ihm als Beamten des Ruhestandes gebühren
den Sonderzahlung auszuzahlen.• 

Ich bitte auch hier um Ihre Zustimmung. 

Bürgermeister JOSEF FELL IN GER: 
Wünschen Sie hiezu das Won? Dies ist nicht der 

Fall. Der Antrag gilt also als angenommen. 
Anstelle des abwesenden Stadtrates Enge bitte ich 

Herrn Gemeinderat Professor Radinger! 
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Berichterstatter Gemeinderat Prof. STE
FAN RADINGER an Stelle von Stadtrat Enge: 
Meine Damen und Herren! 

Ich lege Ihnen einen Antrag des Finanz- und 
Rechtsausschusses vor, der die neue MUllabfuhrordnung 
zum Inhalt hat. Die entsprechende Verordnung ist den 
Damen und Herren, glaube ich, zugegangen, und ich · 
bitte daher, mir die Verlesung zu ersparen und diese 
neue Verordnung so wie sie erlassen worden ist, anzu
nehmen. 

11) ÖAG-6291/59 
Erlassung.!!!!!!:!:. neuen Müllabfuhrordnung. 

Antrag des Finanz- und Rechtsausschusses. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Verordnung 
des Gemeinderates der Stadt Steyr vom 4. Dezember 
1959 Uber die Müllabfuhr (MUilabfuhrordnung 1959 der 
Stadt Steyr) 
Auf Grund des f 7 Abs. 1 des o. ö. MUllabfuhrgesetzes, 
LGBl. Nr. 15/59 und des f 10 Abs. 3 lit. d) des Fi
nanzausgleichsgesetzes 1959, BGB!. Nr. 97, wird ver
ordnet: 

§ 1 
Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Gemeinde Steyr betreibt zur Beseitigung des 
Mülls im öffentlichen Interesse eine Müllabfuhr. 

(2) Die Aufgaben der ordentlichen Müllabfuhr werden 
vom Städtischen Wirtschaftshof der Gemeinde Steyr 
besorgt. 

§ 2 
Pflichtbereich 

(1) Oer Pflichtbereich der gemeindlichen Müllabfuhr 
umfaßt die Ortsbestandteile (§ 1 Abs. 2 des Ge
meindestatutes für die Stadt Steyr) Innere Stadt, 
Reichenschwall, Vogelsang, bei der Steyr, Steyr
dorf, Aichet, Eysnfeld, Stein, Weinzierl, am Ta• 
bor, Ort, SchlUsselhof, Ennsdorf, Neuschönau, Jä
gerberg, Ennsleite, Klein aber Mein (Waldrand
siedlung), Ramingsteg, Pyrach, Kraxental, Christ· 
kindl, Unterhimmel, Grundbergsiedlung, das nördl. 
davon gelegene Gebiet bis zur Wolfernstraße, MU -
nichholz, Hinterberg und Hammer. 

(2) Vom Pflichtbereich sind bebaute Grundstücke aus
genommen, wenn der Milli dieser Grundstücke we
gen ihrer abgelegenen oder schwer zugänglichen 
Lage oder aus sonstigen wichtigen Gründen nicht 
einwandfrei abgeführt werden kann. Im Zweifels
fall entscheidet hierüber der Bürgermeister. 

§ 3 
Begriff 

(1 1 des MUllabfuhrgesetzes) 
(1) MUll im Sinne dieser Verordnung ist der in allen 

Teilen eines bebauten Grundstückes anfallende Un
rat (Kehricht, Ruß, Asche, sonstige Haus- und HofM 
abfälle, Küchenabfälle, Speisereste und Abfälle 
von Nahrungsmitteln udgl.) 



(2) Nicht zum Mull gehören alle Stoffe, die wegen ih
rer Menge oder ihrer Beschaffenheit die Mullab
fuhr erschweren oder gefährden oder deren Einbrin
gung in die Mullabfuhreinrichtungen Personen oder 
Sachwerte gefährden können. Hiezu gehören ins
besondere: 
a) Betriebsabfälle aller Art aus Fabriken, Werk

stätten, Brauereien, Lagerhäusern, Schlächtereien, 
Laboratorien, Krankenhäusern udgl., sofern deren 
Abfuhr nach Menge oder Beschaffenheit die Lei
stungsfähigkeit des Ublichen MUllabfuhrbetriebes 
Ubersteigt; 
b) jede Art von Schutt, insbesondere Bauschutt; 

größere Steine; größere Mengen Papier und Alt -
stoffe; 
c) Schnee, Eis, Erde und Schlamm, Laub und 

Gartenabfälle; 
d) menschliche oder tierische Fäkalien, Stall

dunger, stark ekelerregende Stoffe und Tierlei
chen; 
e) nussige Stoffe jeder Art; 
f) ätzende und andere Stoffe, die die MUllge

fäße angreifen, beschädigen oder ungewöhnlich 
verschmutzen können; 

g) explosive Stoffe, selbstzUndliche Stoffe, Stof
fe aller Art, die unter den besonderen Be'dingun
gen der MUllagerung (wie Druck, Luftabschluß u. 
Feuchtigkeit) die Entstehung von Feuer verur-
sachen können (z.B. ölige Putzwolle, feuchte 
Metallspäne, Karbid), radioaktove Stoffe; 
h) Giftstoffe und solche Gegenstände, die mit 

Erregern Ubertragbarer Krankheiten behaftet sind; 
i) sperrige Gegenstände. 

FUr die Wegschaffung oder Verwertung solcher 
Abfälle haben die GrundstUckseigentUmer selbst zu sor
gen. 

§ 4 
Anschlußpflicht 

(1) Die im P!lichtbereich gelegenen bebauten Grund
stUcke sind an die gemeindliche MUllabfuhr ange
schlossen. Die EigentUmer dieser GrundstUcke sind 
verpflichtet, die Abfuhr des MUlls durch die ge
meindliche Anstalt besorgen zu lassen. Die Be
wohner und die sonstigen Nutzungsberechtigten 
dieser Grundstücke sind verpflichtet, zur Beseiti
gung vom MUll sich ausschließlich der Einrichtung 
der gemeindlichen MUllabfuhr zu bedienen (§ 2 
des MUllabfuhrgesetzes). 

(2) Bei Vorliegen eines berücksichtigungswurdigen In
teresses an der privaten Verwertung des MUlls wird 
auf Antrag eine Ausnahme von der Anschlußpflicht 
vom BUrgermei_ster erteilt und gestattet, MUll in 
hygienisch einwandfreier Weise selbst zu beseiti
gen oder ihn zur DUngung zu verwenden, soweit 
dagegen mit Rücksicht auf die öffentlichen Inter
essen und die schutzwurdigen privaten Interessen 
der Nachbarschaft keine Bedenken bestehen. 

(3) Anträge auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
sind beim Magistrate Steyr schriftlich einzubringen. 

( 4) Die Ausnahmegenehmigung ist zu widerrufen, wenn 
die Voraussetzungen hiezu wegfallen. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) 

(2) 
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§ 5 
MUllgefäße, . ihre Aufstellung und Benutzung 

Die Mullgefäße werden von der Gemeinde beige
stellt und verbleiben in ihrem Eigentum. 
Auf jedem bebauten GrundstUck ist mindestens ein 
MUllgefäß aufzustellen. Bei einem weiteren Be
darf bestimmt der BUrgermeister die Anzahl der 
aufzustellenden Mullgefäße nach Anhören des be
teiligten GrundstUckseigentUmers. 
Die GrundstUckseigentUmer haben dafür zu sorgen, 
daß die MUllgefäße den Mietern und sonstigen Nut
zungsberechtigten sowie den Organen der gemeind
lichen Anstalt zugänglich sind. GrundstUckseigen -
tUmer, Mieter und sonstige Nutzungsberechtigte ha
ben die aufgestellten MUllgefäße ordnungsgemäß zu 
benutzen und hiebei den Aufstellungsplatz und die 
Außenwände der MUllgefäße reinzuhalten (§ 3 Abs. 
3 des MUllabfuhrgesetzes). 
Der Magistrat kann einen geeigneten Aufstellplatz 
bestimmen, wenn der vom GrundstUckseigentUmer 
gewählte Aufstellplatz den obigen Bestimmungen 
nicht entspricht. 
Der MUll ist ausschließlich in die beigestellten 
MUilgefäße einzubringen. Die MUllgefäße dUrfen 
nur zur Aufnahme des MUlls verwendet werden. 
Besonders schwerer MUll(Metallgegenstände udgl. 
darf nur bis zu einem Gewicht von etwa 10 kg 
MUll in heißem Zustand und die im § 3 Abs. 3 ge
nannten Stoffe dUrfen Uberhaupt nicht in die MUlJ:
gefäße gegeben werden. Die MUllgefäße sind nur 
soweit zu füllen, daß ihre Deckel geschlossen 
werden können. Sind mehrere MUllgefäße aufge
stellt, dann sollen sie nacheinander gefüllt wer
den. 
Der Mull darf nicht eingeschlemmt oder einge
stampft werden. Das Durchsuchen der MUllgefäße 
nach verwertbaren Gegenständen ist verboten. 
Die MUllgefäße sind schonend zu behandeln und 
vor Witterungseinflüssen möglichst zu schützen. 
Nach den Bestimmungen des Allgemeinen BUrger
lichen Gesetzbuches haften die GrundstUckseigen
tUmer, Mieter und sonstigen Nutzungsberechtlgten 
fUr Schäden, die durch eine unsachgemäße Auf
stellung oder Behandlung oder durch den Verlust 
der Mullgefäße im Bereiche des Grundst11ckes ent
stehen. 

§ 6 
Entleerung der MUllgefllße 

Der Bürgermeister bestimmt die Zeiträume, inner
halb welcher die Einsammlung und Abfuhr des 
HausmUlls zu erfolgen hat. Hiebei bat als Grund
satz zu gelten, daß in den dicht verbauten Stadt
teilen eine wöchentlich zweimalige, in den Ubri
gen eine wöchentlich einmalige MOllabfuhrdurch
zuführen ist. In besonders gelagerten Fällen kann 
ein längerer Abfuhrzeitraum festgesetzt werden. 
An den Abfuhrtagen haben die GrundstUckseigen-



tUmer dafür zu sorgen, daß die Müllgefäße an den 
Rand derjenigen Fahrbahn, die vom Müllabfuhr
wagen befahren wird, geschafft und nach derEnt
leerung unverzüglich wieder an ihren Standplatz 
zurückgebracht werden. Die Aufstellung am Fahr
bahnrand hat so zu geschehen, daß dadurch der 
Verkehr nicht behindert wird. 

(3) Muß die Entleerung der Müllgefäße aus Verschul
den des GrundstUckseigentUmers oder einer dritten 
Person unterbleiben, so erfolgt die nachträgliche 
Entleerung auf Kosten desjenigen, der die Abfuhr 
behindert hat (§ 3 Abs. 4 des Müllabfuhrgesetzes). 
Diese Kosten sind in der gleichen Weise vorzu
schreiben und einzuheben, wie die Gebühr für die 
laufende Besorgung der Müllabfuhr. 

(4) Das Eigentum am Müll geht mit dem Verladen auf 
die Abfuhrwagen kostenlos auf die Gemeinde Uber. 
Dies gllt jedoch nicht für die im Müll vorgefun
denen Wertgegenstände, die als Fundgegenstände 
zu behandeln sind Cf 4 Abs. 2 des Müllabfuhrge
setzes). 

§ 7 
Müllabfuhr außerhalb des Pflichtberei
ches und Abfuhr anderer Abfa.gstoffe 

(1) Die Eigentümer der außerhalb des Pflichtbereiches 
gelegenen bebauten Grundstücke sind verpflichtet, 
den Müll in hygienisch einwandfreier Weise selbst 
zu beseitigen oder zu verwerten; es kann ihnen 
jedoch der Bürgermeister auf Antrag den Anschluß 
an die gemeindliche Müllabfuhr bewilligen, so
weit dadurch die Müllabfuhr im Pflichtbereich 
nicht beeinträchtigt wird. Tritt eine Beeinträch
tigung später ein, kann die Bewilligung wider
rufen werden (§ 5 Abs. 2 des Müllabfuhrgesetzes). 

(2) Die Abfuhr von Stoffen, die gemäß § 3 Abs. 3 
nicht zum Müll gehören, durch die gemeindliche 
Müllabfuhr kann auf Antrag bewilligt werden, so
weit dadurch die Müllabfuhr nicht beeinträchtigt 
wird. Tritt eine Beeinträchtigung später ein, kann 
die Bewilligung wiederrufen werden (§ 5 Abs. 2 
des Müllabfuhrgesetzes) . 

18 
Anzeigepflicht 

(1) Wird innerhalb des Pflichtbereiches ein Neubau 
errichtet, hat der Grundstückseigentümer späte
stens bei Beginn der Benutzung dem Gemeinde
amt hievon wegen Einbeziehung des Gebäudes in 
die Müllabfuhr Anzeige zu erstatten. 

(2) Vermehrt oder verringertsich die Menge des durch
schnittlich von einem Grundstück abzuführenden 
Mülls wesentlich, so hat dies der GrundstUcksei
gentUmer ohne unnötigen Aufschub dem Magistra -
te anzuzeigen. 

19 
Sonderbestimmung für Baurechte 

(i 6 des Müllabfuhrgesetzes) 
Die in dieser Müllabfuhrordnung den Grund

atUckseigentUmer betreffenden Bestimmungen gelten 

bezüglich solcher Grundstücke, auf die sich ein Bau
recht (Gesetz vom 26. April 1912, RGBl. Nr. 86) er
streckt, für den Bauberechtigten. 

§ 10 
Öffentliche Müllhalden 

(1) Den im f 7 Abs. 1 genannten Personen stehen zur 
Ablagerung des auf ihren Grundstücken anfallen
den Mülls die öffentlichen Müllhalden zur Verfü
gung, die vom Magistrate bestimmt werden. 

(2) Die Eröffnung und Auflassung öffentlicher Müll
halden werden jeweils kundgemacht. 

(3) Die in f 3 Abs. 2 genannten Stoffe dürfen nur 
mit Bewllligung des Magistrates auf den öffentli
chen Müllhalden abgelagert werden. 

(4) Das Durchsuchen des Mülls auf den öffentlichen 
Müllhalden ist nur mit Bewilligung des Magistra
tes gestattet. 

(5) Wird der Müll außerhalb der öffentlichen Mull
halden abgelagert, dann ist durch Abdecken mit 
Erde oder ähnliche Maßnahmen dafür vorzusor
gen, daß sich kein übler Geruch, Staub oder 
Schmutz verbreitet und kein Ungeziefer ansam
melt. Jedoch das Abladen von Müll an anderen 
als den hiezu bestimmten öffentlichen Plätzen, 
insbesondere in Kanäle, Kanalschächte, Straßen
einläufe und sämtliche Wasserläufe und Gerinne, 
ist verboten. 

f 11 
MUllabfuhrgebUhr 

Für die Beseitigung des Mülls ist nach Maßgabe 
der Müllabfuhrgebühren-Ordnung der Stadt Steyr eine 
Gebühr zu entrichten. 

§ 12 
Strafbestimmungen 

Wer den Vorschriften der Müllabfuhrordnung zu
widerhandelt und durch dieses Verhalten die ordnungs
gemäße Müllabfuhr beeinträchtigt, begeht eine Ver
waltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungs
behörde gemäß f 9 des o. ö. Müllabfuhrgesetzes mit 
Geldstrafe bis zu dreitausend Schilling zu bestrafen. 

f 13 
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Monatsersten in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird die 
derzeit geltende Müllabfuhrordnung fur die Stadt 
Steyr vom 6. 3. 1953 aufgehoben. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Sind Sie damit einverstanden? Wünscht zum An

trag selbst jemand das Wort? Dies ist nicht der Fall. 
Der Antrag ist daher angenommen. 

Gemeinderat Prof. STEFAN RA DINGER: 
Der zweite Antrag ist ein Antrag des Stadtrates 
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und lautet: 

12) Zl. 5186/51 
Herstellung einer Beleuchtungsanlage fllr die Eis
lauffläche auf dem Sportplatz Rennbahn. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zur Herstellung der Beleuchtungsanlage für die 

Eislauffläche des Sportplatzes Rennbahn wird der Be
trag von 

S 101 000, --
(Schilling einhunderteintausend) bei derVP 55-91 aoH 
als überplanmäßige Ausgabe bewilligt. 

Die Bedeckung ist durch Entnahme aus Rücklagen 
zu nehmen. 

Mit den Elektroarbeiten ist die Firma Elektrobau
AG, Zweigstelle Steyr, zum Preise von S 7o 136, -
und mit den Baumeisterarbeiten die Firma Negrelli in 
Steyr zum Preise von S 24 572, -- zu betrauen. 

Bürger meister JOSEF FELL IN GER: 
Sind Sie mit diesem Antrag einverstanden? Dies 

ist der Fall. Danke. 

Gemeinderat Prof. STEFAN RADINGER: 
Ein weiterer Antrag des Stadtrates lautet: 

13) Zl. 5186/51 
Einbau von Garderoben in den Umkleidekabinen 
des Sportplatzes Rennbahn. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Einbau von Garderoben in den Umkleide

kabinen des Sportplatzes Rennbahn wird der Betrag von 
S 10 500, 0

-

(Schilling zehnta usendfUnfhundert) als überplanmäßige 
Ausgabe bei der VP 55-91 oH bewilligt. 

Die Deckung ist durch Mehreinnahmen an allge
meinen Haushaltsmitteln zu nehmen. 

Der Auftrag zur Ausführung der Arbeiten ist dem 
Städtischen Wirtschaftshof auf Grund seines Anbotes 
vom 19. 11. 1959 zu übertragen. 

Ich bitte um Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister JOSEF _ FELLINGER: 
Wünscht zu diesem Antrag jemand das Won? Es 

erhebt sich keine Gegenstimme. 
Bitte Herr Stadtrat Huemer: 

Berichterstatter Stadtrat ALOIS HUEMER: 
Sehr geehner Gemeinderat: 

Laut Tagesordnung sind Ihnen 2 Anträge zu un
terbreiten, wovon der erste die Erlassung einer Verord
nung über die Einhebung einer KanalanschluBgebühr 
beinhaltet. Es ist dies ein Antrag, der allen Gemein
deräten zur Stellungnahme zugegangen ist. Gleichzei
tig sind die Abschriften den einzelnen Magistrauab
teilungen übermittelt worden, desgleichen auch der 

o.ö. Landesregierung und der Lallleshauputadt Linz. · 
Alle diese Stellen haben gegenüber dieser von mir Ih
nen zur Vorlage gebrachten Verordnung keine Einwän
de gemacht. Wenn welche vorgebracht wurden, so 
waren diese ganz formeller Natur. Ich bin gerne be
reit, Ihnen als Leseübung die Verordnung vorzulesen, 
wenn es der Gemeinderat wllnscht. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Ich höre keine Wunsche. 

Stadtrat ALOIS HUEMER: 
Es sind einige dabei, die mich gerne lesen hö

ren möchten.Aber nachdem die Uberwiegende Anzahl 
nicht dieser Meinung ist, so kann ich mir dies erspa
ren und möchte Sie nun ersuchen, daß der Gemeinde
rat den Antrag - es ist ein Antrag des Finanz- und 
Rechuausschusses - beschließen möge. 

14) Gern Xill-7523/55 
Erlassung einer Kanalanschluß-GebUhrenordnung. 

Verordnung 
des Gemeinderates de: Stadt Steyr vom 4. Dezember 
1959 betreffend die Einhebung einer Gebühr fllr den 
Anschluß von Bauwerken an die Kanalisationsanlage 
der Stadt Steyr (Kanalanschlußgebühren-Ordnung) 

§ 1 
Auf Grund des § 2 des Interes.1entenbeiträge-Ge

setzes 1958 vom 12. 7. 1958, LGBl. Nr. 28/1958, 
wird fllr den Anschluß an die gemeindeeigene Kauli
sa tionsanlage ein Beitrag (KanalanschluBgebühr) er
hoben. 

t2 
Die Kanalanschlußgebühr ist fllr alle Bauwerke 

zu entrichten, fllr die eine gesetzlicheAnschluBpflicbt 
an die gemeindeeigene Kanalisationsanlage besteht 
oder die freiwillig an die letztere angeschlossen wer
den, wobei die Gebüh:enpflicht fUr alle im Bereiche 
der betreffenden Liegenschaft bestehenden oder kUnf
tig zu errichtenden oder unter derselben Orientie
rungsnummer erfaßten Bauwerke gegeben Ist, wenn 
auch nur eines davon unmittelbar an die gemeinde
eigene Kanalisationsanlage angeschlossen wird. 

§ 3 
GebUhrenpfllchtig sind die Eigentümer der an die 

öffentliche Kanalisationsanlage angeschlossenen Lie
genschaft oder die In sonstiger Weise an deren Stelle 
Ober die betreffenden Liegenschaften Verfllgungsbe
rechtlgten nach dem Verhlllmis Ihrer Anteile. 

§ 4 
(1) Die Gebührenpflicht tritt im Zeitpunkt des be

hördlichen Auftrages oder der Genehmigung zur 
Herstellung des Kanalanschlusses, bei der Errich
tung oder Vergrößerung von Bauwerken, durch 

- 195 -



die die bisherige Gebührenbemessungsgrundlage 
erweitert wird, im Zeitpunkt der Erteilung der 
Baubewilligung ein. 

(2) Die Kanalanschlußgebühr ist fällig, sobald der 
KanalanschluB tatsächlich hergestellt ist. 

§ 5 
(1) Die Kanalanschlußgebühr errechnet sich als Pro

dukt der Quadratmeterzahl der verbauten Fläche 
jedes Geschoßes der anliegenden Liegenschaft und 
des Einheitssatzes von S 15, -- per Quadratmeter 
verbaute Fläche, wobei Keller und nicht ausge
baute Dachgeschoße unberücksichtigt bleiben. 

(2) Bei der Berechnung ist auf volle Quadratmeter 
abzurunden. 

§ 6 
Diese Verordnung uitt am Tage ihrer Kundma

chung im Amtsblatt der Stadt Steyr in Kraft; mit dem 
selben Zeitpunkt wird der Erlaß des Bürgermeisters der 
Stadt Steyr vom 3. 12. 1926, Z 22008, aufgehoben. 

Der zweite Anuag ist mit folgendem Wortlaut 
zu beschließen: 

15) ÖAG-1839/59 
Ausbau des Brunnens Vll; Ergänzung des Gemein
deratsbeschlusses vom 12. 6. 1959. 

Antrag des Staduates. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

In Ergänzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 
12. 6. 1959 werden die von den Städtischen Unter
nehmungen aufzubringenden Gesamtmittel fllr den 
Ausbau des Brunnens VIl des Städtischen Wasserwerkes 
mit 

S 386 000, --
(Schilling dreihundertachtzigsechstausend) zustim
mend zur Kennmis genommen. Die Brunnenmeister
arbeiten hiezu sind laut Offen vom 9. 10. 1959 dem 
Brunnenmeister Franz Schier! in Lambach zum Preise 
von S 263 822, 65 zu übertragen. 

Ich bitte um Annahme dieses Anuages. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Sind Sie mit diesen Anuägen einverstanden? 

Es ist keine Gegenstimme zu verzeichnen, die Anträ
ge sind hiemit angenommen. An Stelle des abwesen
den Staduates Ribnitzky bitte ich Herrn Gemeinderat 
Schinko! 

Berichterstatter Gemeinderat Ing. JO
HANN SCHINKO anStellevonStaduatVinzenz 
Ribnitzky: 
Meine Damen und Herren! 

Ich habe Dmen 2 Anuäge zu unterbreiten. Der 
erste davon lautet: 

16) Bau 2-591/57 
Genehmigung eines Tauschveruages zwischen der 
Stadtgemeinde Steyr und der Steyr-Daimler-

Puch-AG. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Dem Abschluß folgenden Tauschvertrages zwi
schen der Stadtgemeinde Steyr und der Steyr-Daim
ler-Puch-AG wird wie folgt zugestimmt: 

1. Die Stadtgemeinde Steyr überläßt der Steyr
Daimler-Puch-AG die Grundparzelle 1732/3 KG Steyr 
im Ausmaß von 6 797 m2 
in das unbeschränkte Eigentum. 

2. Die Steyr-Daimler-Puch-AG über
uägt an die Stadtgemeinde Steyr zur Abgel
tung die~er Grundüberlassung und eines noch 
aus früheren Tauschaktionen bestehenden 
Guthabens im Ausmaß von 150 m2 die laut 
Lageplan vom 21. 9. 1959 neugeschaffenen 
Parzellen und zwar: 
1618/42 im Ausmaß von 5 846 m2 
1618/ 43 im Ausmaß von 282 m2 
1618/44 im Ausmaß von 310 m2 
1618/ 45 im Ausmaß von 450 m2 

612/9 im Ausmaß von 49 m2 
sämtliche Grundstücke Kat. Gern. Steyr ins unbe
schränkte Eigentum. Der gegenseitige Austausch die
ser Grundflächen erfolgt ohne Aufzahlung. 

Die Ausfertigung des Tauschveruages und die 
Festsetzung der einzelnen Verttagsbestimmungen 
bleibt der Magistratsdirektion vorbehalten. 

Ich bitte um Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Sind Sie mit diesem Antrag einverstanden? 

Danke. 

Gemeinderat Ing. JOHANN SCHINKO: 
Der zweite Antrag lautet: 

17) Spa-8147/59 
Neuwahl bzw. Wiederwahl von Mitgliedern des 
Sparkassen-Verwaltungsausschusses. 

Antrag des Finanz- und Rechtsausschusses. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Zufolge Ablaufs der Funktionsdauer von 4 Mit
gliedern des Verwaltungsausschusses der Sparkasse in 
Steyr sind folgende Mitglieder in diesen Ausschuß sei
tens der Gemeinde Steyr zu entsenden: 
Gemeinderat Anton Hochgatterer, Steyr, Madlseder

straße 11 
Rudolf Wagner, kaufm.Angestellter, Steyr, Christ

kindlweg 35, 
Josef Heumann, kaufm. Angestellter, Steyr, Ufer

straße 2, 
Martin Singer, Schlossermeister, Steyr, Schlöglwie

se 15. 

Ich bitte um Annahme dieses Antrages. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Sind Sie mit diesem Antrag auch einverstan-
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den, Ich danke. 
Bitte Herr Stadtrat Besendorfer~ 

Berichterstatter Stadtrat ALOIS BESEN
DORFE R: 
Sehr geehrter Gemeinderat! 

Ich habe Ihnen 3 Anträge des Stadtrates zur Be·· 
schlußfa&'!ung vorzulegen. Der erste Antr.ag betrifft: 

18) Ha~8202/59 
Ha·•8029/59 
Ha-8322/59 
Gewährung von Subventionen an gemeindefrem
deKindergärten, Heime und Horte fU!' das Jahr 
1959. 

De!' Gemei.nde!'at wolle bes!:hließen: 
Folgenden Institutionen sind fllr. das Jahr 1959 

Zuwendungen zu gewähren: 
1. An den Privatkindergarten der Barmherzigen 

Schwestern in Steyr, Sieminger Straße 192a, 
2. an den Caritaskindergart.en des Vereines "Klein

kinderbewahranstalt"', Steyr, Wieserfeldplatz 6, 
3. an den P.~ivatkindergarten der Kreuzschwestern in 

Steyr, Berggasse 20, 
4. an den Carit:askinderga!'ten der Pfarre Steyr-Mü

nichholz, Punzerstraße 45a, 
5. an das Schülerheim St. Josef in Steyr, Wieserfeld

platz 13, 
zusammen 

S 40 000, -
(Schilling vierzigtausend), 

6. an die Privathone in Steyr 
S 30 000, -

(Schilling dreißigtausend) 
insgesamt also S 70 000, --

(Schilling siebzigtausend). 
Der Betrag von S 50 000, --

wird aus der VP 469-51 oH hiermit frei-
gegeben und der Rest von S 20 000, --
als überplanmäßige Ausgabe bei dersel-
ben VP bewilligt. 

Die Bedeckung fllr die überplanmäßige Ausgabe 
ist aus Mehreinnahmen an ordentlichen Deckungsmit
teln zu nehmen. 

Die Zuwendung an die Privathorte ist zuhanden 
ihres Vertreters Herrn Hans Radmoser, Steyr, Leopold
Wemdl-Straße 10, zur Auszahlung zu bringen. 

Bürgermeister J OSEF FELLINGER: 
Stim!ßen Sie diesem Antrag zu? Danke. 

Stadtrat ALOIS BESENDORFER: 
Der zweite Antrag betrifft 

19) Ha-7829/59 
Ha-7877/59 
Ha-8321/59 

Gewährung von Subventionen an die Lehrlings
heime in Steyr fUc das )ahr 1959. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Als Suh\Yention fllr die Steyrer Lehrlingsheime 

wird der Betrag von 
S 75 000, _., 

(Schilling siebzigfllnftausend) zur Verfllgung gestellt. 
Hievon werden bei ~ r VP 469-
52 oH 

freigegeben und bei de~ lben VP 
als überplanmäßige Ausgabe bewilligt. 

S 70 000, - -· 
S 5 000, ... , 

Die Deckung der überplanmä.Bigen Ausgabe ist 
durch Einsparung bei den allgemeinen Deckungsmit-
teln zu nehmen. 

Die Aufteilung der Subvention ist wie folgt vor·· 
zunehmen: 
a) An den ·verein Lehrlingsheim in Steyr S 50 000, •··· 
b) an die katholischen Leh:lingsheime 

Neulust und Kolpingheim zusammen S 25 000, - -

Ich bitte auch hier um Annahme. 

Bürgermeister ~osEF F:ELLINGER: 
Sind Sie auch mit die.¾:m Antrag einverstanden l 

Dies ist der Fall. 

Stadtrat ALDIS BESENDORFER: 
Der dritte Antrag betrifft: 

20) Ha-5661/59 
Gewährung eines Kostenbeitrages an die Polizei
sponvereinigung Steyr zum Ausbau eines Weges 
entlang einer Sportplatzumzäunung. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Der Polizeisportvereinigung Steyr ist für den 

Ausbau eines Weges entlang ihre~ Sponplatzumzäu
nung eine Subvention von 

S 10 000, --
(Schilling zehntausend) zu gewämen, welcher Bettag 
als überplanmä.ßige Ausgabe bei de:VP 54-50 oH hier
mit bewilligt wird. 

Die Deckung ist durch Mehreinnahmen aus all
gemeinen Deckungsmitteln zu nehmen. 

Ich bitte auch hier um die Annahme. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Stimmen Sie diesem Antrag zu~ Dankeschön. 

An Stelle des abwesenden Stadcates Schachinger darf 
ich Herrn Gemeinderat Wabitsch bitten. 

Berichterstatter Gemeinderat LUDWIG 
W ABI T S CH an Stelle von Stadtrat Emil Schachin
ger: 
Sehr verehrte Damen und Herren des Gemeinderates! 

Ich habe Ihnen 2 Anträge des Finanz- und Rechts• 
ausschusses vorzutragen. 
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21) Bau 2-4901/59 
Auflassung der öffentlichen Wegparzelle 282/1, 
KG Hinterberg. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Wegparzelle 282/1 der Kat. Gern. Hinter

berg im Ausmaß von 431 m2 wird als öffentliches Gut 
aufgelassen und mit Rilcksicht auf den Umstand, daß 
für die Anlage neuer Verkehrsflächen von der Woh
nungsaktiengesellschaft Linz Grund kostenlos und la
stenfrei an das öffentliche Gut abzutreten sein wird 
und im Ausmaß von 827 m2 in gleicher Weise bereits 
abgetreten wurde, der genannten Wohnungsaktienge
sellschaft entschädigungslos zur Einbeziehung in die 
Grundstücke 49/2, 49/3, 47/2 und 47/1 oder 49/1 je 
Kat. Gern. Hinterberg überlassen. 

Die Herstellung der Grundbuchsordnung ist von 
und auf Kosten der Wohnungsaktiengesellschaft Linz 
zu bewerkstelligen. 

Ich bitte um die Annahme. 

22) Bau 2-2776/55 
Auflassun des •stöcher ass1s• im Bereiche der 
öffentlichen Parzellen 1975 2 und 1975 4 - 11, 
KG Steyr. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Das sogenannte •stöchergassl • wird im Bereiche 

der öffentlichen Wegparzellen 1975/2 und 1975/4-
11 derKat.Gem.Steyr imGesamtausmaß von373m2 
aufgelassen und mit Rilcksicht auf den Umstand, daß 
das vorgesehene Ersatzstraßenland im Ausmaß von 
2 323 m2 kostenlos und lastenfrei an das öffentliche 
Gut abgetreten wurde und so beschaffen ist, daß es 
den Erfordernissen für die Freigabe zum Verkehr ent
spricht, den Eigentümern der jeweils anrainenden 
Grundstücke entschädigungslos überlassen. 

Die Herstellung der Grundbuchsordnung ist von 
amtswegen zu veranlassen. 

Ich ersuche um die Annahme. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Sind Sie mit diesen Anträgen einverstanden? 

Dankeschön. 
Bitte Herr Stadtrat Moser! 

Berichterstatter Stadtrat AUGUST 
MOSER: 
Sehr geehrter Gemeinderat! 

Es ist seinerzeit jedem Mitglied des Gemeinde
rates einEntwurf für eineDienst-(Natural-)Wohnungt
ordnung zugegangen. Ich bitte Sie nun, heute hiezu 
die Zustimmung zu geben. 

Der Antrag des Finanz- und Rechtsausschusses 
lautet: 

23) Präs-239/58 
Erlassung einer Dienst-(Natural-) Wohnungsord
nung für die Bediensteten der Stadtgemeinde 
Steyr. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Gemäß § 32 Abs. 1 des Statutargemeinden-Be

amtengesetzes wird die beigeschlossene Dienst(Natu
ral) Wohnungsordnung für die Bediensteten der Stadt
gemeinde Steyr erlassen. Sie tritt mit Wirkung vom 
1. 10. 1959 mit der Maßgabe in Kraft, daß Bedien
steten, die zu diesem Zeitpunkt bereits eine Dienst
(Natural-) wohung inne haben, die bisher gewährten 
Begünstigungen hinsichtlich der Dienst-(Natural-) 
wohnungsvergütung (§ 4), des Strom-, Gas- und Wat
serbezuges (§ 15) und der Beheizung (§ 16) erhalten 
bleiben. 

•Dienst- (Natural-) Wohnungsordnung 
für die Bediensteten der Stadtgemeinde Steyr• 

§ 1 
Begriff 

(1) Als Dienstwohnung gilt die Wohnung oder der ein
zelne Wohnraum samt Zubehör, die dem Bedien
steten auf Grund seines dienstlichen Verhälmisses 
und seiner Anstellung zurVerfügung gestellt wer
den. 
Der Bedienstete ist verpflichtet, eine ihm zuge
wiesene Dienstwohnung zu beziehen, wenn es das 
dienstliche Interesse erfordert. 

(2) Als Naturalwohnung gilt jede sonstige dem Be
diensteten auf Grund seines dienstlichen Verhält
nisses und nicht auf Grund eines Mietvertrages zur 
Benützung überlassene Wohnung oder jeder einzel
ne Wohnraum samt Zubehör, die vom Bedienste
ten jedoch nicht bezogen werden müssen. 

(3) Die Errichtung und Auflassung einer Dienst- (Na
tural-)wohnung sowie die Umwandlung einer sol
chen in Räume anderer Art bedarf der Genehmi
gung des Stadtrates. 

( 4) Durch die Zuweisung einer Dienst-(N a rural-) woh
nung wird ein Bestandsverhältnis nicht begründet. 

(5) Ein Anspruch auf Zuweisung einer Dienst-(Natu
ra 1-) wohnung oder auf eine bestimmte Größe der
selben besteht nicht, 

§ 2 
Zweck 

(1) Eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung 
einer Dienstwohnung ist die aus dienstlichen Grün
den zwingend notwendige Anwesenheit des 
Dienstposteninhabers am Dienstort auch außerhalb 
der Dienststunden. 

(2) Der Bedienstete kann in ganz besonderen Ausnah
mefällen von der Verpflichtung zum Bezug der 
Dienstwohnung befreit werden, wenn mit dem Be
zug der Dienstwohnung eine besondere Härte ver
bunden wäre und die Dienstinteressen auch so 
ausreichend gewahrt bleiben; die Entscheidung 
hierüber obliegt dem Bürgermeister. 

§ 3 
Verwaltung und Zuweisung 

(1) Die Verwaltung der Dienst-(Natural- )wohnungen 
führt die Liegenschaftsverwaltung. Für jene Ge-
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bäude, die nicht der Bewirtschaftung der Llegen
schaftsverwaltung unterliegen, ist diejenige Stel
le, der die Bewirtschaftung obliegt, mitbctelllgt. 

(2) Die Zuweisung einer Dienst-(Natural-)wohnung 
erfolgt durch den Bürgermeister . Die Zuwehung 
kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 4 
Vergütung 

(1) Inhaber von Dienst-(Natural-) wohnungen haben 
hiefUr die jeweils festgesetzte Vergütung zu lei
sten. 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Sie ist mit einem Betrag zu bemessen, der unter 
Berücksichtigung allfälliger . wertvermindemder 
oder werterhöhenderUmstände fUr eine Wohnung 
der gleichen Lage und der gleichen Beschaffenheit 
oder nach anderen, den Mietwert beeinflußenden 
besonderen Umständen ortsüblich als Mietzins zu 
entrichten w·äre, wenn die Dienst-(Natural-) woh
nung als Mietwohnung vergeben wurde (örtlicher 
Mietwert). 
Als Bemessungsgrundlage hat zu dienen: 
a) Bei Dienst-(Natural-) wohnungen, die, als 

Mietwohnungen beuachtet. unter das Mieten
gesetz fallen wurden, der tatsächliche Jahres
mietwert vom Jahre 1~14; ist dieser nicht be
kannt, ist er durch Heranziehung einer nach 
Lage und Beschaffenheit vergleichbaren Woh
nung zu ermitteln. 

b) Bei Dienst-(Na tural-) wohnungen, die als Miet
wohnung betrachtet vom Mietengesetz ausge
nommen wären, der Jahresmietwert einer nach 
Lage und Beschaffenheit vergleichbaren Woh
nung. 

c) Dem sodann nach den Bestimmungen des § 2 
des Mietengesetzes zu ermittelnden Haupt
mietwert sind noch die jeweils anfallenden 
Steuern , Abgaben upd Betriebskosten zuzu
rechnen. 

Mit der Dienst-(Natural-) wohnungsvergUtung sind 
abgegolten derHauptmietwert, die Steuern, Ab
gaben und Betriebskosten. 
Der örtliche Mietwert ist entsprechend höher fest
zusetzen , wenn die Dienstwohnung bauliche Aus-
gestaltungen oder Einrichtungen erhält , die bei 
Vergleichswohnungen fehlen. 
Bei der Ermittlung des örtlichen Mietwertes ist 
auch der Nutzwert eines Hausgartens zu erfassen . 

§ 5 
Einhebung der Dienst-(Natural-)Wohnungs-

vergUtung - Zahlungspflicht. 
Die zu leistenden Vergütungen werden vom Gehalt 
einbehalten. 
Die Zahlungspflicht beginnt mit dem Zeitpunkt, 
fUr den der Bezug der Dienst-(Natural-)wohnung 
angeordnet wurde. 
Die Zahlungspflicht endet mit dem Tage, mit 
dem die Dienstwohnung tatsächlich geräumt wur
de. 

§ 6 
Nachlaß der Dienst-(Natural-) WohnungsvergUtung 

( 1) Die unentgeltliche Zuweisung einet Dienst-(Natu
ral-(wohnung ist unzulässig • . 

(2) Die Vergütung kann jedoi:11 auch in Dienstlelstun-

g.1:n beiu:hM, .,,_ dlt:~ a &analb ck1 ordentll
chui Pfllchu-nlctelu• ~• k4u:ntitU:tl liegen und 
ohne besoodere,fn- gtlt •,e//ff fhrn oder einer ande
rer• von Ihm beigtstellu:n gulgneu:n Penon durch
geführt werckn (z.B. kwrgung 1ämtlicher Haus
wartge&ehäfte) • 

(3) Ein gänzlicher ockrttlh,eu.e:r Nachlaß derVergU
tung ist ln Aumahmefallen zul asig. Dies gilt bd· 
splelsweu.e: fllr die Fälle, in denen der Inhaber ei
ner Dlenst-(Natural-) wohnung Dienstverrichtungen 
ohne besondere Entlohnung außerhalb seinernor
malen Dienstpflichten zu besorgen hat (einzelne 
Hausbesorgerdlenste, Reinigung13rbeiten, Haus
verwaltergeschäfte, Maschinendienst, Bedienung 
der Heizanlage u.ä.) oder in denen er in beson
derem Maße Uber seine normale Dienstleistung 
hinaus in Anspruch genommen wird. 

(4) Die Feststellung im Sinne des Abs. 2 sowie die 
Gewährung eines Nachlasses im Sinne des Abs. 3 
obliegt dem Stadtrate. 

(1) 

(2) 

S 7 
Übergabe 

Die Übergabe einerDienst-(Natural-)wohnung er
folgt durch die Liegenschaftsverwaltung unter Be
achtung des § 3 Abs. l und gleichzeitiger Aufnah
me eines Übergabebefundes. 
Bei der Übergabe muß die Dienst-(Natural-)woh
nung in einem gebrauchsfähigen Zustand sein. 

§ 8 
Instandsetzung, Instandhaltung und Kostentragung 

(1) Der Inhaber einer Dienst-(Natural-) wohnung ist 
verpflichtet, die Wohnung samt Zubehör in 
einen guten, sauberen und ungezieferfreien Zu
stand zu halten. Er und seine Mitbewohner haften 
fUr alle nicht aus der gewöhnlichen Abnutzung 
entstandenen Schäden. · 

(2) Der Inhaber einer Dienst-(Natural-)wohnung bat 
die Kosten nachstehender Instandhaltungsarbeiten 
selbst zu tragen: das Malen oder Tapezieren sämt
licher Räume seiner Wohnung, das Anstreichen der 
Toren und Fenster im Inneren der Wohnung, das 
Kehren und dieReparaturderHeizanlagen (Öfen), 
das Ausbessern der Türschlösser, Klinken, Fenster, 
Jalousien und Badezimmereinrichtung, die Instand
haltung des vom Dienst-(Natural-)wohnungslnha
bers benutzten Abortes Innerhalb oder außerhalb 
der Wohnung und die Erhaltung von Einfriedungen 
allfällig beigestellter Hausgärten. 

(3) Der Stadtgemeinde Steyr obliegt die Erhaltung des 
guten Bauzustandes der Gebäude und Wohnungen, 
Verputz undAnmich der Außenseite der Gebäude 
sowie der Vor- und Stiegenhäuser, Außenansuich 
der TUren und Fenster, Instandhaltung der Fenster
stöcke, der liußeren Fensterrahmen, der TUren in 
Vor- und Stiegenhäusern und der Wohnungsein
gangstUre einschließlich der Schlosserarbeiten, die 
Ausbesserung der Fußböden und Pflasterungen so
wie die normalen Instandsetzungsarbeiten in den 
Waschküchen. 

(1) 
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§ 9 
Bauliche Änderungen 

Bauliche Änderungen durch die Wohnungsinhaber 
am Umfang, an der Ausstattung oder Einrichtung 



der Dienst-(Natural-)wohnung dürfen nur nach 
Genehmigung durch die Liegenschaftsverwaltung 
vorgenommen werden. 

(2) Genehmigte wertvermehrende, mit dem Gebäude 
fest verbundene Herstellungen (z.B. Wasser-, Gas
und Lichtleitungen sowie die Einrichtung von Bade
zimmern u.ä.) gehen nach 10 Jahren ohne Ko
stenerstattung in dasEigentum der Stadtgemeinde 
Steyr Uber. 
Bei früherer Räumung der Dienst-(Natural-)woh
nung wird in diesen Fällen bei Vorlage der Rech
nungen ein entsprechender Baukostenanteil erstat
tet. 

§ 10 
Schadensmeldung 

Der Inhaber einer Dienst-(Natural-)wohnung ist 
verpflichtet, wahrgenommene Schäden an den Wohn
räumen unverzüglich der Liegenschaftsverwaltung unter 
Beachtung des § 3 Abs. 1 zu melden. 

§ 11 
Kontrolle 

(1) Die Dienst-(Natural-)wohnungen sind von Orga
nen der Liegenschaftsverwaltung unter Berück
sichtigung des § 3 Abs. 1 fallweise zur Feststel
lung etwa notwendij::er Instandsetzungsarbeiten 
und zum Zwecke der Uberprllfung hinsichtlich vor
schriftsmäßiger Pflege nach vorheriger Ankündi
gung zu besichtigen. 

(2) Die Liegenschaftsverwaltung kann Instandhaltungs
arbeiten und bauliche Änderungen, die es zur Er
haltung des Gebäudes oder der Wohnräume oder 
zur Abwendung von Gefahren fUr notwendig er
achtet, auch ohne Zustimmung des Wohnungs
inhabers durchführen. 

§ 12 
Räumung 

(1) Die Dienst-(Natural-)wohnung ist im Falle der 
Entlassung oder der Dienstentsagung sofort, in den 
übrigen Fällen der Auflösung oder Beendigung des 
aktiven Dienstverhälmisses binnen 6 Wochen zu 
räumen. Im Falle des Widerrufes der Zuweisung 
einer Dienst-(Natural-)wohnung aus dienstlichen 
Gründen ist diese Wohnung innerhalb einer vom 
Magistrat zu stellenden, angemessenen Frist zu 
räumen, falls eine Ersatzwohnung beigestellt wur
de. 

(2) Aus Billigkeitsgrllnden können die Räumungsfristen 
durch den Bürgermeister um einen angemessenen 
Zeitraum, längstens jedoch um insgesamt ein Jahr, 
erstreckt werden. 
FUr die WeiterbenUtzung ist sodann die gern. § 4 
festgelegte Vergütung in vollem Ausmaße zu lei
sten. 

(3) Eine Herabminderung dieser Vergütung ist nur 
dann zulässig, wenn dem Dienstwohnungsinhaber 
bi.sher die Vergütung gegen die Verpflichtung zur 
Leisrung bestimmter Arbeitsverrichtungen ganz 
oder teilweise nachgelassen wurde und diese auch 

weiterhin ohne besondere Entlohnung tatsächlich 
geleistet werden. FUr die Festsetzung der Minde
rung dieser Vergütung gelten die Bestimmungen 
des t 6 Abs. 4 sinngemäß. 

( 4) Aus dem Grunde der Weiterbenutzung darf jedoch 
ein Mietvertrag nicht abgeschlossen werden, son
dern erfolgt die Überlassung nur prekaristisch. 

(5) Stirbt der Inhaber einer Dienst-(Natural-) woh
nung, so kann sie den Hinterbliebenen oder drit
ten Personen nach Ablauf des Sterbemonates noch 
eine angemessene Zelt hindurch belassen werden. 
HiefUr gelten die Bestimmungen der vorstehenden 
Absätze sinngemäß. Aus dem Grunde der Weiter
benUtzung darf jedoch ein Mietvertrag nicht ab
geschlossen werden, sondern erfolgt die Überlas
sung nur prekaristisch. 

§ 13 
Rücknahme 

(1) Derlnhaber einer Dienst-(Natural-)Wohnung hat 
bei der Räumung die Wohnräume samt Zubehör 
besenrein mit sämtlichen Ausstattungsgegenstän
den, Geräten und Schlüsseln zurückzustellen. 

(2) Die Rücknahme der Dienst- (Natural-)wohnung 
erfolgt durch die Liegenschaftsverwaltung unter 
Beachtung des § 3 Abs. 1 und gleichzeitiger Auf
nahme eines Rllcknahmebefundes. 
Hiebei sind 
a) dieVollzähligkeitderzu übernehmenden Aus

stattungsgegenstande, Geräte und Schlüssel 
zu Uberprllfen. 

b) derWohnungszustand im allgemeinen und der 
Zustand der Bestandseinrichtungsgegenstände 
im besonderen festzustellen und 

c) etwaige Beschädigungen und Mängel festzu
legen. 

Im Befund ist anzuführen, ob und in welcher Wei
se der Ersatzpflicht GenUge geleistet wird. 

(3) Der Inhaber darf Einrichtungen, mit denen er die 
Wohnung ausgestattet hat, nur entfernen, wenn 
er den früheren Zustand auf seine Kosten wieder 
herstellt. 

§ 14 
Hausgärten 

(1) Die als Zubehör von Dienst-(Natural-) wohnungen 
geltenden Hausgärten, Vorgärten und Ziergärten 
sind vom Inhaber der Dienst-(Natural-)wohnung 
im ordentlichen und nutzbaren Zustand zu halten. 

(2) Die Pflege und Erhaltung von Obstbäumen und 
Sträuchern obliegt ebenfalls dem Inhaber der 
Dienst-(N a tura 1-) wohnung. 

(3) Die vom Inhaber der Dienst-(Natural-)wohnung 
selbst angepflanzten Bäume und Sträucher dürfen 
beim Räumen der Dienst-(Natural-) wohnung mit
genommen werden, wenn sie umpflanzfähig sind. 

(4) FUr die Weiterbelassung eines Hausgartens nach 
Beendigung des Dienst-(Natural-) wohnungsver
hälmisses gelten die Bestimmungen des § 12 
sinngemäß. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

§ 15 
Strom-, Gas- und Wasserbezug 

Der unentgeltliche Bezug von Strom-, Gas- und 
Wasser ist untersagt. 
Die Kosten des Verbrauches von Strom-, Gas- und 
Wasser trägt der Inhaber der Dienst-(Natural-) 
wohnung. Das Entgelt richtet sich nach dem tat
sächlichen Verbrauch. 
Jede Dienst-(Natural-)wohnung muß mit einem 
Stromzähler bzw. Gasmesser (Nebenzähler, Ne
benmesser) ausgestattet sein. Ist der Einbau un
wirtschaftlich oder unmöglich, wird der Verbrauch 
pauschal vergütet. 

§ 16 
Beheizung 

Erfolgt die Beheizung der Oienst- (Natural-) woh
nung durch Sammelheizanlagen oder durch Bei
stellung des Brennmaterials durch den Dienstge
ber, hat der Inhaber der Dienst-(Natural-)woh
nung einen Heizkostenbeitrag zu entrichten. 
Die Höhe des Heizkostenbeitrages ist nach Maß
gabe der Grundfläche der Dienst-(Natural-)woh
nung und nach dem ortsüblichen Preis des Brenn
materials zu berechnen. 

§ 17 
Untjlrvermietung 

(1) Die Weiter- (Unter-)vermietung einer Dienst
( Natural-) wohnung oder eines Teiles dersel

ben sowie die Aufnahme von Bettgehem ist un
zulässig. 

(2) Die länger als vorübergehende Mitbenutzung der 
Dienst-(Natural-) wohnung durch Personen, die 
nicht zum engsten Familienkreise (ab 2. Ver
wandtschaftsgrad) des Dienst- (Natural-) woh
nungsinhabers oder zum Dienstpersonal gehören, 
bedarf der Genehmigung durch den Bürgermei
ster. 

(3) In Dienst-(Natural-)wohnungen darf ein Gewer
be- oder Handelsbetrieb nur mit Genehmigung 
des Bürgermeisters geführt werden. 

§ 18 
Kennmisnahme der Dienst-(Natural-)wohnungs

ordnung 
Sämtlichen .Bediensteten, denen eine Dienst-(Na

tiJral-)wohnung zugewiesen wird, ist die vorliegen
deDienst-(Natural-)wohnungsordnung der Stadt Steyr 
nachweislich zur Kennmis zu bringen. 

(1) 

(2) 

(3) 

§ 19 
Wirksamkeitsbeginn 

Die Dienst-(Natural-) wohnungsordnung fUr die 
Bediensteten der Stadtgemeinde Steyr tritt mit 
(laut Gemeinderatsbeschluß) . .•• ; ••• in Kraft. 
Alle bisher bestandenen Bestimmungen Uber 
Dienst-(Natural-) wohnungen verlieren mit dem 
gleichen Tage ihre Wirksamkeit. 
Vergütungen, die auf Grund dieser Vorschriften 
erst nach dem •••••••••• neu festgesetzt wer
den, wirken Jedoch nicht zurück. 

Ich bitte, diesem Antrag Ihre Zustimmung zu 
geben. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Sind Sie mit diesem Antrag einverstanden? Dan

ke. 

Stadtrat AUGUST MOSER: 
Der nächste Antrag des Stadtrates lautet: 

24) Gem-6566/59 
Gem-6950/59 
Gewährung von Ratenzahlungen zur Abstattung von 
Abgabenrückständen an Johann Matzenberger, Steyr, 
Neustiftgasse 8. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Ansuchen des Johann Matzenberger vom 24. 

8. und 5. 9. 1959 um Bewilligung von Zahlungser
leichterungen bei der Abstattung der Getränkesteuer 
und Lustbarkeitsabgabe sowie von Nebengebühren im 
Betrage von zusammen S 1 856, 27 
in Raten zu je S 50, --, wird stattgegeben. 

Ich bitte Sie, diesem Antrag Ihre Zustimmung 
zu geben. 

Bürgermeister JOSEF FELLINGER: 
Stimmen Sie auch diesem Antrag zu} Danke. 

Ich möchte Ihnen nun noch mitteilen, daß Sie heute 
BeschlUsse Ober 2, 9 Mill. Schilling gefaßt haben, wo
bei die Schwimmschulbrücke nur mit einer Ansatzpost 
berücksichtigt wurde und nicht in der vollen Höhe wie 
sie honoriert wird. Die Ursache der raschen Abwick
lung der Gemeinderatsitzungen, die geringe Zahl der 
Anträge, ist auf die Novellierung des Gemeindestatu· 
tes zurückzuführen, das nach langwierigen Verhand
lungen die Verzehnfachung der Beträge, die der Stadt
rat beschließen kann, genehmigt hat. 

Damit ist die Sitzung for heute geschlossen. 

Ich bitte Sie, den 21. Dezember als Termin for 
die nächste Gemeinderatsitzung vorzumerken, in der 
beabsichtigt ist, das Budget zum Beschluß zu bringen. 
Dankeschön. 

Ende der Sitzung: 16, 25 Uhr. 

Der _Bo rger meister: 

~~t51///4/4'/ß 
~~ / 

Die r~-;ollfDhren Die Ptotokollpr1lfer: 

~cl-L· ·-; - ' . ' ~k-~ 
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